
 datenschutz-maximum Version 17.03.2018 10:45, Seite 1 / 1

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr119?rev=1521279923 Gedruckt 05.12.2025 18:40

ErwGr

Erwägungsgrund 119 - Organisation mehrerer Aufsichtsbehörden eines Mitgliedsstaates

1 Errichtet ein Mitgliedstaat mehrere Aufsichtsbehörden, so sollte er mittels Rechtsvorschriften
sicherstellen, dass diese Aufsichtsbehörden am Kohärenzverfahren wirksam beteiligt werden. 2
Insbesondere sollte dieser Mitgliedstaat eine Aufsichtsbehörde bestimmen, die als zentrale
Anlaufstelle für eine wirksame Beteiligung dieser Behörden an dem Verfahren fungiert und eine
rasche und reibungslose Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden, dem Ausschuss und der
Kommission gewährleistet.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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